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Also bei mir wäre das keine Strafarbeit, sondern eine besondere Lernleistung, die der Schüler
zu erfüllen hat, weil er offenbar sonst nicht gelernt hat, sich im Unterricht adäquat zu verhalten.
Und die wäre dann auch entsprechend zu benoten, d.h. keine erbrachte Leistung = 6.
Das Fach ist doch wohl hoffentlich versetzungsrelevant.
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